
 

 

Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudi-

engang Elektrotechnik an der Fakultät IV Elektrotech-

nik und Informatik der Technischen Universität Berlin 

 

LESEFASSUNG  

Stand: 31. August 2018 

(Bei der vorliegenden Version handelt es sich um eine 

nichtamtliche Lesefassung. Maßgeblich und rechtlich ver-

bindlich sind die nachstehend aufgeführten, im Amtsblatt 

der TU Berlin veröffentlichten Ordnungen und Ände-

rungssatzungen.) 

Nichtamtliche Lesefassung unter Berücksichtigung von: 

Neufassung, Amtliches Mitteilungsblatt Nr. 06/2014 

1. Änderungssatzung, Amtliches Mitteilungsblatt Nr. 39/2014 

2. Änderungssatzung, Amtliches Mitteilungsblatt Nr. 20/2016 

3. Änderungssatzung, Amtliches Mitteilungsblatt Nr. 26/2017 

 

Der Fakultätsrat der Fakultät IV Elektrotechnik und Infor-

matik der Technischen Universität Berlin hat am 28. Mai 

2014 gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 der Grundordnung der 

Technischen Universität Berlin, § 71 Abs. 1 Nr. 1 des Ge-

setzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner 

Hochschulgesetz – BerlHG) in der Fassung vom 26. Juli 

2011 (GVBl. S. 378), die folgende Studien- und Prüfungs-

ordnung für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik be-

schlossen (zuletzt geändert am 14. Dezember 2016): 
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I. Allgemeiner Teil  

§ 1 - Geltungsbereich 

Diese Studien- und Prüfungsordnung regelt die Ziele und 

die Ausgestaltung des Studiums sowie die Anforderungen 

und Durchführung der Prüfungen im Bachelorstudiengang 

Elektrotechnik. Sie ergänzt die Ordnung zur Regelung des 

allgemeinen Studien- und Prüfungsverfahrens der Techni-

schen Universität Berlin (AllgStuPO) um studiengangspe-

zifische Bestimmungen. 

§ 2 - Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

(1) Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentli-

chung in Kraft.  

(2) Die Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelor-

studiengang Elektrotechnik vom 06. Februar 2013 (AMBl. 

TU 5/2013 S. 43) tritt sieben Semester nach Inkrafttreten 

dieser Ordnung außer Kraft. Studierende, die ihr Studium 

nach der Ordnung gemäß Satz 1 zu diesem Zeitpunkt noch 

nicht abgeschlossen haben, werden automatisch in die vor-

liegende Ordnung überführt. Der Prüfungsausschuss ent-

scheidet über die Anrechnung der bisher erbrachten Leis-

tungen.  

(3) Die vorliegende Ordnung gilt für Studierende, die 

nach deren Inkrafttreten im Bachelorstudiengang Elektro-

technik an der Technischen Universität Berlin immatriku-

liert werden. Studierende, die vor Inkrafttreten dieser Stu-

dien- und Prüfungsordnung im Bachelorstudiengang 

Elektrotechnik an der Technischen Universität Berlin im-

matrikuliert waren, entscheiden sich mit der Meldung zur 

nächsten Modulprüfung, nach welcher Ordnung sie ihr 

Studium weiterführen möchten. Diese Entscheidung ist 

unwiderruflich und bei der entsprechenden zentralen 

Stelle zu dokumentieren. 

II. Ziele und Ausgestaltung des Studiums 

§ 3 - Qualifikationsziele, Inhalte und berufliche Tätig-

keitsfelder 

(1) Die Absolventinnen und Absolventen des Bachelor-

studiengangs Elektrotechnik kennen die grundlegenden 

fachlichen Methoden und Herangehensweisen der Elekt-

rotechnik und können diese sicher anwenden, um grundle-

gende Probleme der Elektrotechnik zu analysieren und 

zielorientiert zu lösen. Sie sind in der Lage, wissenschaft-

lich zu arbeiten, fachliche Inhalte und Arbeitsergebnisse 

zu strukturieren und diese in angemessener Form schrift-

lich und mündlich zu präsentieren. Die Absolventinnen 

und Absolventen sind zum gesellschaftlich verantwor-

tungsvollen und geschlechtersensiblen Handeln befähigt 

und haben ein ausgeprägtes Kooperations- und Kommuni-

kationsvermögen.  

(2) Die Absolventinnen und Absolventen haben grundle-

gende Kenntnisse und Fertigkeiten auf dem Gebiet der 

Elektrotechnik sowie im mathematisch-naturwissen-

schaftlichen und informationstechnischen Bereich erwor-

ben. Neben der wissenschaftlichen Grundausbildung in 

den drei benannten Gebieten ist eine fachliche Vertiefung 

in den für die Berufsqualifizierung besonders geeigneten 

Studienschwerpunkten „Elektrische Energietechnik“, „In-

formationstechnik und Elektronik“ und „Automatisie-

rungstechnik“ vorgesehen. Übergreifend werden dabei 

analytische und kreative Fähigkeiten erworben, die für in-

genieurwissenschaftliche Tätigkeiten von hoher Bedeu-

tung sind. Zur Erlangung dieser und weiterer überfachli-

cher Ziele wird in Übungen vorrangig in Kleingruppen ge-

arbeitet, in Projekten die Selbstorganisation von Teams 

gelernt und in Seminaren sowie der Bachelorarbeit die 

Präsentationstechnik geübt und gefestigt.   

(3) Das Berufsbild einer/eines Ingenieurin/Ingenieurs der 

Elektrotechnik umfasst Gebiete wie Automatisierung und 

Regelung von technischen Prozessen, Übertragung und 

https://www.tu-berlin.de/fileadmin/ref23/AMBl_TU/AMBl_TU_2014/Nr._06_vom_13.06.2014.pdf
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/ref23/AMBl_TU/AMBl_TU_2014/Nr._39_vom_02.10.2014.pdf
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/ref23/AMBl_TU/AMBl_TU_2016/AMBl._Nr._20_vom_25.08.2016.pdf
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/ref23/AMBl_TU/AMBl_TU_2017/AMBl._Nr._26_vom_01.12.2017.pdf


 

 

Verarbeitung von Nachrichten und Informationen, Erzeu-

gung und Verteilung elektrischer Energie sowie deren An-

wendung und Umwandlung. Für die Absolventinnen und 

Absolventen des Bachelorstudiums Elektrotechnik eröff-

nen sich berufliche Tätigkeitsfelder in Entwicklung, Pla-

nung und Projektierung, aber auch im Vertrieb und in der 

Produktion, sowie in der Inbetriebnahme und dem Betrieb 

von Anlagen und Systemen. Durch die Fähigkeit der Ab-

solventinnen und Absolventen zum selbständigen Arbei-

ten sowie ihr hohes Maß an Abstraktionsvermögen sind sie 

auf die Wahrnehmung dieser Aufgaben vorbereitet. Ein 

weiteres Berufsfeld ist die Gründung eines eigenen Unter-

nehmens. Überdies sind sie zur Aufnahme eines weiter-

führenden Masterstudiums qualifiziert.   

§ 4 - Studienbeginn, Regelstudienzeit und Studienum-

fang 

(1) Das Studium beginnt im Wintersemester.  

(2) Die Regelstudienzeit einschließlich der Anfertigung 

der Bachelorarbeit umfasst sechs Semester.  

(3) Der Studienumfang des Bachelorstudiengangs beträgt 

180 Leistungspunkte. 

(4) Das Lehrprogramm sowie das gesamte Prüfungsver-

fahren sind so gestaltet und organisiert, dass das Stu-

dium innerhalb der Regelstudienzeit absolviert werden 

kann.  

§ 5 - Gliederung des Studiums 

(1) Die Studierenden haben das Recht, ihren Studienab-

lauf individuell zu gestalten. Sie sind jedoch verpflichtet, 

die Vorgaben dieser Studien- und Prüfungsordnung einzu-

halten. Die Abfolge von Modulen wird durch den exemp-

larischen Studienverlaufsplan als Anlage dieser Ordnung 

empfohlen. Davon unbenommen sind Zwänge, die sich 

aus der Definition fachlicher Zulassungsvoraussetzungen 

für Module ergeben.  

(2) Es sind Leistungen im Gesamtumfang von 180 Leis-

tungspunkten zu absolvieren; davon 168 LP in Modulen 

und 12 LP in der Bachelorarbeit.  

(3) Der Pflichtbereich hat einen Umfang von 120 LP. Er 

konzentriert sich auf die Gebiete, deren Beherrschung für 

jede Elektrotechnikerin und jeden Elektrotechniker als es-

sentiell angesehen werden. Mit den in diesem Bereich ver-

mittelten Themen und Methoden werden die Grundlagen 

für wissenschaftliches Arbeiten gelegt. Der Pflichtbereich 

gliedert sich in folgende Bereiche:  

a) Grundlagen der Elektrotechnik (66 LP) 

b) Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen  

(42 LP) 

c) Grundlagen der Informatik (12 LP) 

Die den Bereichen jeweils zugeordneten Module sind der 

Modulliste zu entnehmen (Anlage 1). 

(4) Der Wahlpflichtbereich hat einen Umfang von 36 LP. 

Er ergänzt den Pflichtbereich um spezifische Fachkennt-

nisse und ermöglicht eine Schwerpunktbildung. Im Wahl-

pflichtbereich Schwerpunktprojekt ist ein Modul im Um-

fang von 6 LP zu absolvieren. Es werden zudem die drei 

Studienschwerpunkte  

 Elektrische Energietechnik 

 Elektronik und Informationstechnik 

 Automatisierungstechnik 

angeboten, von denen einer zu wählen ist. 

In den Studienschwerpunkten sind Pflicht- und Wahlan-

teile enthalten:  

• Elektrische Energietechnik: Im Studienschwerpunkt 

Elektrische Energietechnik sind Module im Umfang 

von 18 LP aus Katalog A verpflichtend zu absolvie-

ren, 12 LP können aus Katalog B gewählt werden. 

• Elektronik und Informationstechnik: Im Studien-

schwerpunkt Elektronik und Informationstechnik 

sind zwei Module im Umfang von jeweils 9 LP aus 

Katalog A zu absolvieren, 12 LP können aus Katalog 

B gewählt werden. 

• Automatisierungstechnik: Im Studienschwerpunkt 

Automatisierungstechnik sind Module im Umfang 

von 12 LP aus Katalog A verpflichtend zu absolvie-

ren, 18 LP können aus Katalog B gewählt werden. 

(5) Die Modulkataloge werden jedes Semester aktualisiert 

und auf den Webseiten der Fakultät veröffentlicht. Der zu-

ständige Prüfungsausschuss kann auf Antrag gestatten, 

dass existierende Module in weiteren Modulkatalogen zu-

sätzlich angerechnet werden können; ebenso sollen bisher 

nicht berücksichtigte Module auf Antrag erstmalig in Mo-

dulkataloge einsortiert werden können. Solche Entschei-

dungen sollen nach Zustimmung durch die Ausbildungs-

kommission und Beschluss durch den Fakultätsrat in der 

Regel zu einer Verstetigung führen.  

(6) Im Wahlbereich werden Module im Umfang von 12 

LP absolviert. Wahlmodule dienen dem Erwerb zusätzli-

cher fachlicher und überfachlicher Fähigkeiten und kön-

nen aus dem gesamten Fächerangebot der Technischen 

Universität Berlin, anderer Universitäten und ihnen 

gleichgestellter Hochschulen im Geltungsbereich des 

Hochschulrahmengesetzes sowie an als gleichwertig aner-

kannten Hochschulen und Universitäten des Auslandes 

ausgewählt werden. Es wird empfohlen, Angebote des 

fachübergreifenden Studiums zu wählen, die gesellschaft-

liche, soziale und/oder Gender- und Diversity-Aspekte be-

rücksichtigen. Zu den wählbaren Modulen gehören auch 

Module zum Erlernen von Fremdsprachen.  

(7) Den Studierenden wird ein Auslandsstudienaufenthalt 

empfohlen. Im Rahmen des Auslandsstudiums sollen Stu-

dien- und Prüfungsleistungen erbracht werden, die für die-

sen Studiengang anrechenbar sind. Leistungen können auf 

Antrag angerechnet werden, sofern hinsichtlich der erwor-

benen Kompetenzen keine wesentlichen Unterschiede be-

stehen oder sie eine inhaltlich sinnvolle Ergänzung der 

durch diese Studien- und Prüfungsordnung festgelegten 

Module sind. Einzelheiten regelt der zuständige Prüfungs-

ausschuss. Für den Auslandsstudienaufenthalt wird emp-

fohlen, einen Studienplan zu entwickeln und die Möglich-

keit der Anerkennung der im Ausland geplanten zu erbrin-

genden Leistungen mit den Modulverantwortlichen oder 

dem Prüfungsausschuss vor Beginn des Aufenthalts zu 

klären. Die Fakultät unterstützt die Studierenden hierbei 

durch die Einrichtungen Studienberatung, Beauftragte für 

das Auslandsstudium, Modulverantwortliche, Studien-

gangbeauftragte und Prüfungsausschuss. Bei Auslandsstu-

dienaufenthalten im Rahmen von Abkommen der TU Ber-

lin oder der Fakultät IV können weitere Regelungen gel-

ten. Die Anerkennung der an anderen Universitäten er-

brachten Leistungen erfolgt auf Antrag durch den oder die 

Studierenden beim Prüfungsausschuss nach Rückkehr an 



 

 

die TU Berlin. Als geeigneter Zeitpunkt für einen Aus-

landsstudienaufenthalt wird das fünfte Fachsemester des 

Bachelorstudiengangs empfohlen.  

 

III. Anforderung und Durchführung von Prüfungen 

§ 6 - Zweck der Bachelorprüfung 

Durch die Bachelorprüfung wird festgestellt, ob ein Kan-

didat oder eine Kandidatin die Qualifikationsziele gemäß 

§ 3 Abs. 1 dieser Ordnung erreicht hat.   

§ 7 - Bachelorgrad 

Aufgrund der bestandenen Bachelorprüfung verleiht die 

Technische Universität Berlin durch die Fakultät Elektro-

technik und Informatik den akademischen Grad „Bachelor 

of Science“ (B.Sc.).  

§ 8 - Umfang der Bachelorprüfung, Bildung der Ge-

samtnote 

(1) Die Bachelorprüfung besteht aus den in der Modulliste 

aufgeführten Modulprüfungen (Anlage 1) sowie der Ba-

chelorarbeit gemäß § 9.  

(2) Das Modul „Projektorientiertes Praktikum“ wird nicht 

differenziert bewertet; das Modul „Analysis I und Lineare 

Algebra für Ingenieurwissenschaften“ sowie die im Wahl-

bereich belegten Module werden bei der Berechnung der 

Gesamtnote mit null gewichtet. 

§ 9 - Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit wird i. d. R. im sechsten Fachse-

mester angefertigt. Sie hat einen Umfang von 12 LP, die 

Bearbeitungszeit beträgt 20 Wochen. Liegt ein wichtiger 

Grund vor, kann die/der Vorsitzende des Prüfungsaus-

schusses eine Fristverlängerung bis zu einem Monat, im 

Krankheitsfall bis zu drei Monaten gewähren. Über wei-

tere Ausnahmeregelungen entscheidet der Prüfungsaus-

schuss.  

(2) Für den Antrag auf Zulassung zur Bachelorarbeit ist 

der Nachweis über erfolgreich abgelegte Modulprüfungen 

im Umfang von mindestens 120 LP bei der zuständigen 

Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung vorzulegen.  

(3) Das Thema der Bachelorarbeit kann einmal zurückge-

geben werden, jedoch nur innerhalb der ersten sechs Wo-

chen nach der Aushändigung durch die zuständige Stelle 

der Zentralen Universitätsverwaltung.  

(4) Die Verfahren zum Antrag auf Zulassung zu sowie zur 

Bewertung von Abschlussarbeiten sind in der jeweils gel-

tenden Fassung der AllgStuPO geregelt.  

(5) Die Bachelorarbeit darf keinen Sperrvermerk und 

keine andere über die üblichen Verschwiegenheits- und 

Sorgfaltspflichten hinausgehende Regelung zur Geheim-

haltung enthalten. 

§ 10 - Prüfungsformen und Prüfungsanmeldung 

(1) Die Prüfungsformen sowie das Verfahren zur Anmel-

dung zu den Modulprüfungen sind in der jeweils geltenden 

Fassung der AllgStuPO geregelt.   

(2) Für die im Wahlbereich belegten Module anderer Fa-

kultäten oder Hochschulen gelten die jeweils in den Mo-

dulbeschreibungen festgelegten Prüfungsformen. 

 

 

  



 

 

Anlage 1 – Modulliste 

https://www.eecs.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/studiengaenge/elektrotechnik/bachelor/elektrotech-

nik_stupo_2015_aktueller_studiengang/module/ (Direktzugang 176849) 

 
 
 
Anlage 2 - Exemplarischer Studienverlaufsplan 

1. Sem. 

 

31 LP 

Grundlagen der 

Elektrotechnik 

9 LP 

Einführung in die  

Informatik 

6 LP Physik für 

Elektrotechnik 

9 LP 

Analysis I und 

Lineare Algebra für Ingenieurwissenschaften 

12 LP 

2. Sem. 

 

29 LP 

Elektrische 

Netzwerke 

6 LP 

Funktionswerkstoffe 

der Elektrotechnik 

3 LP 

Mikroprozessor-

technik 

6 LP 

Analysis II für Ingenieur-

wissenschaften 

9 LP 

3. Sem. 

 

30 LP 

Grundlagen der 

elektronischen 

Messtechnik 

6 LP 

Elektrische 

Energiesysteme 

6 LP 

Signale und 

Systeme 

6 LP 

Halbleiterbauelemente 

6 LP 

Integraltransformationen 

und partielle 

Differentialgleichungen 

für Ingenieur-

wissenschaften 

6 LP 

4. Sem. 

 

30 LP 

Projektorientiertes 

Praktikum 

6 LP 

Elektromagnetische 

Felder 

6 LP 

Schaltungstechnik 

6 LP 

Regelungstechnik 

6 LP 

Analysis III für Ingenieur-

wissenschaften 

6 LP 

5. Sem. 

 

30 LP Wahlpflicht Studienschwerpunkt 

30 LP 

Wahlbereich 

12 LP 

Wahlpflicht 

Schwerpunktprojekt 

6 LP 

6. Sem. 

 

30 LP 

Bachelorarbeit 

12 LP 

 

https://www.eecs.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/studiengaenge/elektrotechnik/bachelor/elektrotechnik_stupo_2015_aktueller_studiengang/module/
https://www.eecs.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/studiengaenge/elektrotechnik/bachelor/elektrotechnik_stupo_2015_aktueller_studiengang/module/

